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TEIL I   ALLGEMEINE  BESTIMMUNGEN
 
 
1.  GEGENSTAND DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

 
 Versichert ist auf Grundlage der Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversiche-
rung (AHB) und den nachfolgenden Vereinbarungen die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts
des Versicherungsnehmers aus allen seinen sich aus der Betriebsbeschreibung ergebenden Eigen-
schaften, Rechtsverhältnissen und Tätigkeiten.

 VERTRAGSTEILE:
 
 Im einzelnen befinden sich die Bestimmungen zur
 
 - Betriebshaftpflicht-Versicherung in Teil I und Teil II und für das Produkthaftpflicht-Risiko (Zusiche-

rungshaftung) zusätzlich Teil III
 

 - Umwelthaftpflicht-Versicherung in Teil IV
 
 

2.  VERSEHENSKLAUSEL

 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf versehentlich nicht gemeldete, nach Beginn der Versi-
cherung eingetretene Risiken die im Rahmen des Betriebes liegen und weder nach den Allgemeinen
noch Besonderen Bedingungen des Vertrages von der Versicherung ausgeschlossen sind.
 
 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des Versäumnisses bewusst geworden ist, un-
verzüglich die entsprechende Anzeige zu erstatten und den danach zu vereinbarenden Beitrag von Ge-
fahreneintritt an zu entrichten.
 
 Die Bestimmungen der Versehensklausel gelten nicht für die Umwelthaftpflicht-Versicherung.
 

3.  MITVERSICHERTE PERSONEN
 

 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht
 
 1. der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers und solcher Personen, die er zur Leitung

oder Beaufsichtigung des versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, in die-
ser Eigenschaft;

 
 2. sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen und in den Betrieb des Versicherungsnehmers durch Ver-

trag eingegliederten Mitarbeiter fremder Unternehmen für Schäden, die diese in Ausführung ihrer
dienstlichen Verrichtung verursachen.

 
 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsun-
fälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch
(SGB VII) handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vor-
schriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt
werden.
 

 3. Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1 und 2 besteht auch, wenn
 

 - die vorgenannten Personen für den versicherten Betrieb z. B. als Fachkräfte für Arbeitssicherheit,
Sicherheitsbeauftragte (auch Beauftragte für Immissionsschutz, Strahlenschutz, Gewässerschutz
und Abfallbeseitigung), Datenschutzbeauftragte, Betriebsräte, Betriebsärzte und deren Hilfsper-
sonen - auch bei Gewährung „Erster Hilfe“ außerhalb des Betriebes - tätig werden.

 
 - die vorgenannten Personen aus ihrer früheren dienstlichen Tätigkeit für den versicherten Betrieb

in Anspruch genommen werden.
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4. SUBUNTERNEHMER

Im Rahmen des Vertrages und der im Versicherungsschein aufgeführten Betriebsbeschreibung ist mitver-
sichert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der Beauftragung fremder Unternehmen
einschließlich Transportunternehmen (insoweit abweichend von Teil I Ziffer 6.2.1) mit der Ausführung von
Verrichtungen im Interesse des versicherten Betriebes.

Nicht versichert ist die persönliche Haftpflicht der fremden Unternehmen und ihres Personals.

5. DECKUNGSERWEITERUNGEN
 
5.1 VORSORGEVERSICHERUNG
 

 Für Risiken (nicht jedoch für die Umwelthaftpflicht-Versicherung - siehe hierzu Teil IV Ziffer 2.1), die für
den Versicherungsnehmer nach Abschluss der Versicherung neu entstehen, besteht im Rahmen des Ver-
trages Versicherungsschutz. Dieser beginnt sofort mit ihrem Eintritt, ohne dass es einer besonderen An-
zeige bedarf.
 

 Für die Vorsorgeversicherung gelten die vertraglich vereinbarten Versicherungssummen.

 Die einschränkenden Bestimmungen des § 2  Ziffer 3 AHB finden keine Anwendung.
 
 Siehe jedoch Teil I Ziffer 6 (Risikobegrenzungen), insbesondere Teil I Ziffer 6.2 (Kraft-, Luft-, Raum- und
Wasserfahrzeuge).

 
5.2 AUSLANDSDECKUNG

 
 Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziffer I 3 AHB - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen im europäischen Ausland vorkommender Versicherungsfälle

 - aus Anlass von Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten (auch Inspektion und Kunden-
dienst) oder aus sonstigen Leistungen;

 
 - durch Erzeugnisse, die der Versicherungsnehmer dorthin geliefert hat oder hat liefern lassen.

 
und darüber hinaus wegen im Ausland vorkommender Versicherungsfälle
 
- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und

Märkten. Bau-, Montage-, Wartungs- und Reparaturarbeiten (auch Inspektion und Kundendienst)
oder sonstige Leistungen gelten nicht als Geschäftsreisen;

 - durch Erzeugnisse, die ins Ausland gelangt sind, ohne dass der Versicherungsnehmer sie dorthin ge-
liefert hat oder hat liefern lassen.

 
 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht für im Ausland gelegene Betriebsstätten
(z. B. Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dergleichen) sowie eine Erweiterung des
Export-, Arbeits- oder Leistungsrisikos auf Länder außerhalb Europas.
 
 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
 
 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer und die unter Ziffer
3 1. genannten Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen des Sozial-
gesetzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe § 4 Ziffer I 3 AHB).
 
 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von § 3 III 4 AHB – als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.
 
Kosten sind:
 

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.
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 Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.

 
Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der
Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem Zeit-
punkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geld-
institut angewiesen ist.
 

 Bei Versicherungsfällen in USA und Kanada sowie deren Territorien oder Ansprüchen, die in den USA und
Kanada sowie deren Territorien geltend gemacht werden, findet die Selbstbeteiligung (siehe Versiche-
rungsschein) bei Geschäftsreisen sowie bei der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Märkten keine Anwendung
 
Auf die Risikoabgrenzungen (Ziffer 6) wird besonders hingewiesen.

5.3  NACHHAFTUNG

Wird der Versicherungsvertrag allein aus Gründen der endgültigen und völligen Betriebs- und/oder Pro-
duktions- und Lieferungseinstellung (nicht aus irgendwelchen anderen Gründen, wie z. B. Änderung der
Rechtsform, Kündigung durch einen Vertragspartner) beendet, besteht - mit Ausnahme der Umwelthaft-
pflicht-Versicherung - Versicherungsschutz im Umfange dieses Vertrages bis 5 Jahre nach Vertragsbe-
endigung.

Voraussetzung der Eintrittspflicht des Versicherers ist jedoch, dass die Haftpflichtversicherung zuvor
mindestens 5 Versicherungsjahre bestanden hat. Andernfalls bedarf die Nachhaftung einer besonderen
Vereinbarung.

5.4  ALLMÄHLICHKEITS - UND ABWÄSSERSCHÄDEN

Eingeschlossen ist – teilweise abweichend von § 4 Ziffer I 5 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers wegen Sachschäden, die entstehen

 - durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen oder Feuchtigkeit, von Nieder-
schlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen)

- durch Abwässer. Ausgeschlossen bleiben jedoch Schäden an Entwässerungsleitungen durch Ver-
schmutzungen und Verstopfungen.

- durch Schwammbildung

§ 4 Ziffer I 8 AHB bleibt unberührt.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

5.5  SCHIEDSGERICHTSVEREINBARUNGEN

Die Vereinbarung von Schiedsgerichtsverfahren vor Eintritt eines Versicherungsfalles beeinträchtigt den
Versicherungsschutz nicht, wenn das Schiedsgericht folgenden Mindestanforderungen entspricht:

- Das Schiedsgericht besteht aus mindestens drei Schiedsrichtern. Der Vorsitzende muss Jurist sein
und soll die Befähigung zum Richteramt haben. Haben die Parteien ihren Firmensitz in verschiede-
nen Ländern, darf er keinem Land der Parteien angehören.
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- Das Schiedsgericht entscheidet nach materiellem Recht und nicht lediglich nach billigem Ermessen
(ausgenommen im Falle eines Vergleichs, sofern dem Versicherer die Mitwirkung am Verfahren er-
möglicht wurde). Das anzuwendende materielle Recht muss bei Abschluss der Schiedsgerichtsver-
einbarung festgelegt sein.

- Der Schiedsspruch wird schriftlich niedergelegt und begründet. In seiner Begründung sind die die
Entscheidung tragenden Rechtsnormen anzugeben.

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Einleitung von Schiedsgerichtsverfahren
unverzüglich anzuzeigen und dem Versicherer die Mitwirkung am Schiedsgerichtsverfahren entspre-
chend der Mitwirkung des Versicherers an Verfahren des ordentlichen Rechtsweges zu ermöglichen.
Hinsichtlich der Auswahl des vom Versicherungsnehmer zu benennenden Schiedsrichters ist dem Versi-
cherer eine entscheidende Mitwirkung einzuräumen.

5.6  ANSPRÜCHE  DER GESETZLICHEN  VERTRETER  DES  VERSICHERUNGSNEHMERS

Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziffer II 2 AHB - auch Ansprüche der gesetzlichen Vertreter
des Versicherungsnehmers und ihrer Angehörigen, wenn der Schaden durch einen Umstand verursacht
wird, der nicht im Zuständigkeitsbereich des betreffenden gesetzlichen Vertreters liegt.

5.7  ANSPRÜCHE  MITVERSICHERTER  PERSONEN  UNTEREINANDER

Eingeschlossen sind - in teilweiser Abänderung von § 7 Ziffer 2 AHB - auch Haftpflichtansprüche mitver-
sicherter natürlicher Personen untereinander wegen

- Sachschäden, sofern diese die im Versicherungsschein genannte Selbstbeteiligung je Versiche-
rungsfall übersteigen;

- Personenschäden, bei denen es sich nicht um Arbeitsunfälle in dem Betrieb handelt, in dem die
schadenverursachende Person beschäftigt ist.

6.  RISIKOABGRENZUNGEN

6.1 Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers

- aus Tätigkeiten, die weder dem versicherten Betrieb oder Beruf eigen noch sonst dem versicherten
Risiko zuzurechnen sind. (Für solche Risiken siehe Vorsorgeversicherung gemäß § 2 AHB in Verbin-
dung mit Teil I, Ziffer 5.1 dieses Vertrages.)

 - wegen Schäden an Kommissionsware.

- aus der Herstellung, Verarbeitung und der Beförderung von Sprengstoffen oder aus ihrer Lagerung
zu Großhandelszwecken; ferner aus der Veranstaltung oder dem Abbrennen von Feuerwerken.

- wegen Bergschäden (im Sinne des § 114 BBergG), soweit es sich um die Beschädigung von Grund-
stücken, deren Bestandteilen und Zubehör handelt.

- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (im Sinne des § 114 BbergG) durch schlagende Wetter, Was-
ser- und Kohlensäureeinbrüche sowie Kohlenstaubexplosionen.

 - wegen Schäden, die durch vorschriftswidrige Sicherung der Grubenränder bei Sandgruben, Steinbrü-
chen und dergleichen entstehen.

- wegen Schäden aus Anlass von Einreiß- und Abbrucharbeiten, sofern nicht eine besondere Verein-
barung hierüber mit dem Versicherer getroffen worden ist (siehe Versicherungsschein). Auch wenn
eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die
entstehen in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden Bauwerks entspricht.

- wegen Schäden durch Sprengungen jeder Art, sofern nicht eine besondere Vereinbarung hierüber
mit dem Versicherer getroffen worden ist. Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist,
sind in jedem Falle ausgeschlossen Sachschäden, die an Immobilien in einem Umkreis von weniger
als 150 m entstehen.



- 6 -

- wegen Schäden durch Stollen-, Tunnel- und Untergrundbahnbau (auch bei offener Bauweise).

- wegen Schäden infolge Veränderung der Lagerstätten des Grundwassers oder seines Fließverhal-
tens.

- aus Planungs- und Bauleitungstätigkeiten, sofern die Bauvorhaben nicht vom Versicherungsnehmer
ausgeführt werden. Ausgeschlossen bleiben Schäden am Objekt.

- wegen Schäden im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

- bei Schäden infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren oder explosiblen Stoffen ist der
Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Für den Versicherungsnehmer selbst besteht je-
doch Versicherungsschutz, wenn der zum Schaden führende Verstoß von seinen Beauftragten ohne
Wissen oder gegen den Willen des Versicherungsnehmers begangen wurde.

- wegen Sach- und Vermögensschäden

- an Daten, Datenträgern und Programmen

- durch vom Versicherungsnehmer hergestellte, gelieferte, modifizierte oder installierte Software

und alle sich daraus ergebenden weiteren Schäden.

- wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwischen-
oder Endablagerung von Abfällen, soweit es sich nicht um eine kurzfristige Zwischenlagerung eigener
Abfälle auf dem Betriebsgelände handelt.

- wegen Schäden durch Umwelteinwirkungen, die darauf zurückzuführen sind, dass Stoffe

- ohne Genehmigung des Inhabers bzw. Betreibers der Deponie / Abfallentsorgungsanlage

- unter Nichtbeachtung von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen

- unter Nichtbeachtung von Auflagen und Hinweisen des Inhabers bzw. Betreibers der Deponie /
Abfallentsorgungsanlage oder seines Personals

- unter fehlerhafter oder unzureichender Deklaration

zwischen-, endgelagert oder anderweitig entsorgt werden.

Ausgeschlossen ist ferner die Haftpflicht für Schäden durch Stoffe, die nicht auf einer behördlich ge-
nehmigten Deponie oder einem sonstigen behördlich hierfür genehmigten Platz gelagert (zwischen-
oder endgelagert) wurden.

- aus Besitz oder Betrieb von Bahnen zur Beförderung von Personen oder Sachen sowie aus der selb-
ständigen und nichtselbständigen Teilnahme am Eisenbahnbetrieb.

- wegen Personenschäden durch die im Geltungsbereich des Arzneimittelgesetzes (AMG) an Verbrau-
cher abgegebenen Arzneimittel, für die der Versicherungsnehmer in der Eigenschaft als pharmazeu-
tischer Unternehmer im Sinne des AMG eine Deckungsvorsorge zu treffen hat.

- als Betreiber einer gentechnischen Anlage oder einer Freisetzung von gentechnisch veränderten Or-
ganismen im Sinne des Gentechnikgesetzes (GenTG) wegen Personen- und Sachschäden infolge
von Eigenschaften eines Organismus, die auf gentechnischen Arbeiten beruhen.

- wegen Schäden aus Infektionen mit den Erregern des Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)
und deren Folgen.

- wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr,
inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen
von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare
Naturkräfte ausgewirkt haben.
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- aus Ansprüchen auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder exemplary da-
mages.

- aus Ansprüchen nach den Art. 1792 ff. und 2270 des französischen Code Civil oder gleichartiger Be-
stimmungen anderer Länder.

6.2 KRAFT-, LUFT-, RAUM- UND WASSERFAHRZEUGE

6.2.1. Für die Haftpflicht aus dem Besitz und der Verwendung von Kraft- und Wasserfahrzeugen gilt:

6.2.1.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder
eines Kraftfahrzeuganhängers verursachen (siehe aber Teil II Ziffer 3).

6.2.1.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahrzeuges
verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen
werden.

6.2.1.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

6.2.1.4 Eine Tätigkeit der in Ziffer 6.2.1.1 und 6.2.1.2 genannten Personen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahr-
zeuganhänger und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser Bestimmungen, wenn keine die-
ser Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeugs ist und wenn das Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb ge-
setzt wird.

6.2.2. Für die Haftpflicht aus dem Besitz und der Verwendung von Luft- und Raumfahrzeugen gilt:

6.2.2.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter
oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Luft- oder Raumfahr-
zeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in An-
spruch genommen werden.

6.2.2.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten)
kein Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten.

6.2.2.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus

- der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von Luft- und Raumfahrzeugen oder Tei-
len für Luft- und Raumfahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- und Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- und Raumfahrzeuge bestimmt waren,

- Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- und
Raumfahrzeugen oder deren Teilen,

und zwar wegen Schäden an Luft- und Raumfahrzeugen, den mit diesen beförderten Sachen, der Insas-
sen sowie wegen sonstiger Schäden durch Luft- und Raumfahrzeuge.

6.3 ARBEITS- ODER LIEFERGEMEINSCHAFTEN

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften
auch dann, wenn sich der Haftpflichtanspruch gegen die Arbeits- oder Liefergemeinschaft selbst richtet.

Für die Teilnahme an Arbeits- oder Liefergemeinschaften gelten unbeschadet der sonstigen Vertragsbe-
dingungen (insbesondere der Versicherungssummen) folgende Bestimmungen:

6.3.1 Die Ersatzpflicht des Versicherers bleibt auf die Quote beschränkt, welche der prozentualen Beteiligung
des Versicherungsnehmers an der Arbeits- oder Liefergemeinschaft entspricht. Dabei ist es unerheblich,
welcher Partnerfirma die schadenverursachenden Personen oder Sachen (Arbeitsmaschinen, Baugerä-
te, Baumaterialien usw.) angehören.
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6.3.2 Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen Schäden an den von den einzel-
nen Partnern in die Arbeits- oder Liefergemeinschaft eingebrachten oder von der Arbeitsgemeinschaft
beschafften Sachen, gleichgültig, von wem die Schäden verursacht wurden.

6.3.3 Ebenso bleiben ausgeschlossen Ansprüche der Partner der Arbeits- oder Liefergemeinschaft unterein-
ander sowie Ansprüche der Arbeits- oder Liefergemeinschaft gegen die Partner und umgekehrt.

6.3.4 Die Ersatzpflicht des Versicherers erweitert sich innerhalb der vereinbarten Versicherungssummen über
Ziffer 6.3.1 hinaus für den Fall, dass über das Vermögen eines Partners das Insolvenzverfahren eröffnet
oder die Eröffnung mangels Masse abgelehnt worden ist und für diesen Partner wegen Nichtzahlung
seines Beitrages kein Versicherungsschutz besteht. Ersetzt wird der dem Versicherungsnehmer zuge-
wachsene Anteil, soweit für ihn nach dem Ausscheiden des Partners und der dadurch erforderlichen
Auseinandersetzung ein Fehlbetrag verbleibt.

6.3.5 Versicherungsschutz im Rahmen der Ziffer 6.3.1 bis 6.3.3 besteht auch für die Arbeits- oder Lieferge-
meinschaft selbst.

6.4 INLÄNDISCHE VERSICHERUNGSFÄLLE, DIE IM AUSLAND GELTEND GEMACHT WERDEN

Für Ansprüche, die im Ausland geltend gemacht werden, gilt:

6.4.1 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden - abweichend von § 3 Ziffer III 4  AHB – als Leistun-
gen auf die Versicherungssumme angerechnet.

Kosten sind:
Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten,
auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf
Weisung des Versicherers entstanden sind;

Kosten gelten als Schadenersatzleistungen.

6.4.2 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen
Geldinstitut angewiesen ist.

7. KUMULKLAUSEL

Besteht für mehrere Versicherungsfälle

- die auf derselben Ursache beruhen oder

- die auf den gleichen Ursachen, zwischen denen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher
Zusammenhang besteht, beruhen,

Versicherungsschutz sowohl nach dieser Betriebshaftpflichtversicherung als auch nach einer Umwelt-
haftpflicht-Versicherung (gleichgültig, ob als Teil dieser Haftpflichtversicherung oder durch separaten
Vertrag), so besteht für jeden dieser Versicherungsfälle Versicherungsschutz nur im Rahmen der für ihn
vereinbarten Versicherungssumme.

Für alle diese Versicherungsfälle steht bei gleicher Versicherungssumme diese maximal einmal zu Ver-
fügung.

Bei unterschiedlichen Versicherungssummen steht unter Berücksichtigung der Zuordnung gemäß Satz 1
für alle Versicherungsfälle maximal die höhere Versicherungssumme zur Verfügung.

Sofern die in der Betriebshaftpflicht- bzw. der Umwelthaftpflicht-Versicherung gedeckten Versiche-
rungsfälle in unterschiedliche Versicherungsjahre fallen, ist für die Bestimmung der maximalen Versiche-
rungssumme für sämtliche Versicherungsfälle das Versicherungsjahr maßgeblich, in dem der erste im
Rahmen der Betriebshaftpflicht-Versicherung gedeckte Versicherungsfall eingetreten ist.
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TEIL II  ALLGEMEINES   BETRIEBSRISIKO

1.   GEGENSTAND DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

Der Versicherungsschutz für Schäden aus dem Betrieb des Unternehmens richtet sich nach den All-
gemeinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB), dem Teil I und den fol-
genden Vereinbarungen.

2.   MITVERSICHERUNG  VON  NEBENRISIKEN

Mitversichert ist - auch ohne besondere Anzeige – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsneh-
mers aus allen betrieblichen oder branchenüblichen Nebenrisiken, insbesondere

1. als Eigentümer und Besitzer (z. B. als Mieter, Pächter, Nutznießer oder Leasingnehmer) von
Grundstücken – nicht jedoch von Luftlandeplätzen - , Gebäuden oder Räumlichkeiten, auch wenn
diese Dritten – bis zu dem im Versicherungsschein ausgewiesenen Bruttojahresmiet- oder Pacht-
wert – überlassen werden. Wird dieser Betrag überschritten, ist für den Mehrbetrag, der am Ende
des Versicherungsjahres zu melden ist, der entsprechende Tarifbeitrag zu entrichten. Versichert
sind hierbei Schäden infolge von Verstößen gegen die dem Versicherungsnehmer in den o. g. Ei-
genschaften obliegenden Pflichten (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streu-
ung der Gehwege bei Winterglätte, Schneeräumen auf dem Bürgersteig und Fahrdamm).

Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude und Räumlichkeiten auch die gesetzli-
che Haftpflicht

- des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unternehmer von Bauarbeiten (Neubauten, Um-
bauten, Reparaturen, Abbruch-, Grabearbeiten). Übersteigen die während eines Versiche-
rungsjahres aufgewendeten Baukosten die im Versicherungsschein ausgewiesene Summe, so
ist für den Mehrbetrag, der am Ende eines Versicherungsjahres zu melden ist, der entspre-
chende Tarifbeitrag zu entrichten.

- des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die Versiche-
rung bis zum Besitzwechsel bestand.

- der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Beleuchtung und sonstigen Betreuung
der Grundstücke beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus Anlass der Ausfüh-
rung dieser Verrichtungen erhoben werden.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Ar-
beitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozial-
gesetzbuch (SGB VII) handelt. Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamten-
rechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben
Dienststelle zugefügt werden.

- der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft.

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziffer I 5 und § 4 Ziffer I 8 AHB – die gesetzliche Haft-
pflicht wegen Sachschäden an einem Grundstück und/oder den darauf befindlichen Gebäuden
oder Anlagen, welche durch Senkungen von Grundstücken (auch eines darauf errichteten Werkes
oder eines Teiles eines solchen), Erschütterungen infolge Rammarbeiten oder Erdrutschungen
entstehen, soweit es sich hierbei nicht um das Baugrundstück selbst handelt.

Soweit vorstehender Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht
kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.
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Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziffer I 5 AHB - Haftpflichtansprüche Dritter wegen
Sachschäden durch häusliche Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine industriellen
oder gewerblichen Abwässer), und Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, die durch Abwäs-
ser aus dem Rückstau des Straßenkanals auftreten. § 4 Ziffer I 8 AHB bleibt unberührt. Diese
Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-Versicherung keine Anwendung.

2. als Tierhalter mit Einschluss der gesetzlichen Haftpflicht des Tierhüters in dieser Eigenschaft,
 - sofern er diese Tätigkeit nicht gewerbsmäßig ausführt

- sowie als Fuhrwerksbesitzer.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich nicht auf die gesetzliche Haftpflicht als Halter von Hunden,
die nach den Verordnungen oder den Gesetzen des jeweiligen Bundeslandes, in dem die Hunde
gehalten werden, als gefährlich oder als Kampfhunde eingestuft sind oder für die das Bestehen ei-
ner Haftpflichtversicherung nachzuweisen ist.

3. aus dem Vorhandensein elektrischer Leitungen und der gelegentlichen Abgabe elektrischer
Energie.

4. aus der Teilnahme an Ausstellungen und Messen einschließlich der Vorführung von Produkten
und Fabrikationsmethoden. Mitversichert ist die Abgabe von Werbematerial, Werbegeschenken,
Proben, Produktmustern sowie die Bewirtung der Messegäste während dieser Veranstaltungen.

5. aus Reklameeinrichtungen (z. B. Transparenten, Reklametafeln, Leuchtröhren und dergleichen).

6. aus betrieblichen Veranstaltungen (z. B. Betriebsfeiern und -ausflügen, „Tag der offenen Tür“ so-
wie aus der Durchführung von Betriebs- und Baustellenbesichtigungen und -begehungen).
Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Betriebsangehörigen aus der Betäti-
gung im Interesse der Veranstaltung, soweit es sich nicht um rein private Handlungen oder Un-
terlassungen handelt.

7. aus der Beschäftigung von haupt- und nebenberuflichen Betriebsärzten und deren Hilfspersonal
zur ärztlichen Betreuung und Untersuchung der Betriebsangehörigen, Leistung „Erster Hilfe“ und
Überwachung hygienischer Erfordernisse im Betrieb.

Eingeschlossen in den Versicherungsschutz ist auch die gesetzliche Haftpflicht aus der Verwen-
dung von Sanitätseinrichtungen, in der Heilkunde anerkannten Apparaten und Geräten sowie die
Abgabe von in der Heilkunde anerkannten Medikamenten an Betriebsangehörige.

In Abänderung von § 4 Ziffer I 7 und § 4 Ziffer I 8 AHB gelten die Gefahren mitversichert, die mit
dem Besitz und der Verwendung von deckungsvorsorgefreien Röntgenapparaten zu medizini-
schen Untersuchungszwecken durch den Betriebsarzt oder dessen Hilfspersonal verbunden sind.
Diese Deckungserweiterung findet für die Umwelthaftpflicht-Versicherung keine Anwendung.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Ärzte und ihrer Hilfspersonen aus
dienstlichen Verrichtungen im Betrieb. In Abänderung von § 7.2 AHB sind Schadenersatzansprü-
che der Betriebsangehörigen gegen die Betriebsärzte eingeschlossen. Ausgeschlossen sind Haft-
pflichtansprüche aus Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankhei-
ten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung
oder infolge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

8.  aus der Unterhaltung und dem Einsatz einer Betriebs- oder Werksfeuerwehr, auch bei Hilfelei-
stungen und Übungen außerhalb des Betriebes.

9. aus Sozialeinrichtungen für Betriebsangehörige (z. B. Werkskantinen, Badeanstalten, Erholungs-
heimen, Kindergärten und dergleichen), auch wenn sie gelegentlich durch Betriebsfremde in An-
spruch genommen werden, sowie aus der Unterhaltung von Betriebssportgemeinschaften und
dem Überlassen von Plätzen, Räumen und Geräten an diese.

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Betriebssportgemeinschaft sowie die persönliche
gesetzliche Haftpflicht der Mitglieder aus ihrer Betätigung in dieser, soweit es sich nicht um
Handlungen oder Unterlassungen privater Natur handelt.
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10. aus dem erlaubten Besitz und dem Gebrauch von Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition
und deren Überlassung an mit dem Schutz des Betriebes beauftragte Betriebsangehörige.

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Waffenträger aus dem Gebrauch der
Waffen in Ausübung dienstlicher Verrichtungen. Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus
Personenschäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten im Betrieb des
Versicherungsnehmers gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt; das gleiche gilt für sol-
che Dienstunfälle gemäß den beamten-rechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge des
Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt werden.

Nicht versichert ist der Besitz und Gebrauch von Waffen zu Jagdzwecken oder zu mit Strafen be-
drohten Handlungen.

11. aus Besitz und Betrieb von Seil-, Schwebe- und Feldbahnen, die lediglich der Beförderung von
Sachen dienen.

12. aus dem Betrieb von Anschlussgleisen und der Benutzung von Anlagen der Deutsche Bahn AG.

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziffer I 1 AHB - die der Deutsche Bahn AG gegenüber
gemäß den Allgemeinen Bedingungen für Privatgleisanschlüsse (PAB) übernommene Haftpflicht
des Versicherungsnehmers (nicht jedoch eine darüber hinaus zusätzlich vereinbarte Haftung) so-
wie - abweichend  von § 4 Ziffer I 6. b) AHB - die Haftpflicht wegen Waggonbeschädigung, soweit
es sich nicht um Be- und Entladeschäden handelt (bei Be- und Entladeschäden siehe jedoch Teil
II, Ziffer 4.4).

13. als Inhaber von Verkaufsstellen für Zwecke des versicherten Betriebes.

14. aus dem Besitz und der Unterhaltung von Kraftfahrzeugpflegestationen, Tankstellen und Tankan-
lagen, auch wenn sie von Betriebsangehörigen und gelegentlich von Betriebsfremden in Anspruch
genommen werden. Hierzu zählt auch die Treibstoffabgabe an Betriebsangehörige sowie gele-
gentlich an Betriebsfremde.

§ 4 Ziffer I 8 AHB bleibt unberührt.

Bei Schäden an den Fahrzeugen und deren Inhalt bleibt es bei den Ausschlüssen gemäß § 4 Zif-
fer I 6 a) und 6 b) AHB.

3.  NICHT ZULASSUNGS- UND NICHT VERSICHERUNGSPFLICHTIGE KRAFTFAHRZEUGE

Sofern im Versicherungsschein ausdrücklich als eingeschlossen ausgewiesen, ist mitversichert die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus Besitz , Halten und Gebrauch von eigenen und dem
Einsatz von gemieteten oder geliehenen Kraftfahrzeugen / Baumaschinen und Anhängern, soweit sie
nachstehend aufgeführt sind sowie aus dem gelegentlichen Verleih oder Vermieten solcher Kraftfahrzeu-
ge/Baumaschinen und Anhängern (die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Entleiher bzw. Mieter fällt
nicht unter den Versicherungsschutz), wie

- nicht selbstfahrende Arbeitsmaschinen aller Art,

- selbstfahrende Fahrzeuge, und zwar

- Kraftfahrzeuge, auch Hub-/Gabelstapler sowie ähnliche Fahrzeuge, die nur innerhalb der je-
weiligen Betriebs- bzw. Baustelle (nicht aber auf beschränkt öffentlichen Grundstücken und auf
öffentlichen Wegen und Plätzen) verkehren. Mitversichert ist jedoch das Befahren beschränkt
öffentlicher (Betriebs-) Grundstücke und öffentlicher Wege und Plätze mit nicht zugelassenen
Kraftfahrzeugen, sofern dem kein behördliches Verbot entgegensteht (siehe Hinweis *),

- Zugmaschinen und Raupenschlepper mit nicht mehr als 6 km/h,

- selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h (Kraftfahrzeuge, die als Arbeits-
maschinen behördlich ausdrücklich anerkannt sind und den Vorschriften über das Zulassungs-
verfahren nicht unterliegen (z. B. Bagger, Straßenwalzen usw.).
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Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in § 1 Ziffer 2 b) und in § 2 Ziffer 3 c) AHB.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei, wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim
Eintritt des Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrer-
laubnis hat.

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer
bestehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden
annehmen durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug geführt hat.

* Wichtiger Hinweis:

Für Hub-/Gabelstapler über 6 km/h muss beim Befahren öffentlicher Grundstücke (auch Bürgersteige und
Fahrbahnen vor dem Betriebsgrundstück) und beschränkt öffentlich zugänglicher Betriebsgrundstücke
(auf denen zugelassene Fahrzeuge von Kunden, Lieferanten, Spediteuren fahren können, auch bei
Pförtnerkontrolle mit Schranke etc.) eine zusätzliche Kraftfahrthaftpflichtversicherung nach AKB (Allg.
Vers.-Bed. für die Kraftfahrtversicherung) abgeschlossen werden. Für Besitz, Halten und Gebrauch von
sonstigen Kraftfahrzeugen über 6 km/h auf vorgenannten Grundstücken/Verkehrsflächen besteht über die
Betriebshaftpflichtversicherung keinerlei Versicherungsschutz. Für diese Fahrzeuge ist der Abschluss ei-
ner Kraftfahrthaftpflichtversicherung erforderlich.

4. DECKUNGSERWEITERUNGEN

4.1 VERMÖGENSSCHÄDEN / VERLETZUNG DATENSCHUTZGESETZE

4.1.1 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne
des § 1 Ziffer 3 AHB aus Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten
sind.

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus

- Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem Auftrag oder für seine Rechnung von
Dritten) hergestellte oder gelieferte Sachen oder geleistete Arbeiten entstehen;

- Schäden durch Immissionen (z. B. Geräusche, Gerüche, Erschütterungen);

- planender, beratender, bau- oder montageleitender, prüfender oder gutachterlicher Tätigkeit;

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Geld-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, Leasing- oder ähnli-
chen wirtschaftlichen Geschäften, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassenführung sowie aus Un-
treue und Unterschlagung;

- der Verletzung von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder Wettbe-
werbsrechts

- der Vergabe von Lizenzen und Patenten;

- Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, Vor- und Kostenanschlägen;

- Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen an wirtschaftlich verbundene Unternehmen sowie aus
fehlerhafter und/oder unterlassener Kontrolltätigkeit;

- Tätigkeiten im Zusammenhang mit Datenverarbeitung, Rationalisierung und Automatisierung, Aus-
kunftserteilung, Übersetzung, Reisevermittlung und Reiseveranstaltung (siehe jedoch Ziffer 4.1.2);

- bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder Bedin-
gungen des Auftraggebers oder von sonstiger bewusster Pflichtverletzung;

- Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. von Geld, Wertpapieren und Wertsachen sowie von Scheck-
und Kreditkarten.
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Bei Fleischbeschauern gilt zusätzlich:

Eingeschlossen sind, im vorstehend beschriebenen Umfang, Vermögensschäden infolge fahrlässig fal-
scher Beurteilung oder Kennzeichnung von Fleisch.

4.1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne des § 1 Ziffer 3 AHB aus
Versicherungsfällen, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aus der Verletzung
von Datenschutzgesetzen durch Missbrauch personenbezogener Daten.

Eingeschlossen sind – abweichend von § 7 Ziffer 2 AHB – gesetzliche Haftpflichtansprüche von Versi-
cherten untereinander.

4.1.3 Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

4.2    BELEGSCHAFTS-  UND  BESUCHERHABE

Eingeschlossen ist – im Sinne von § 1 Ziffer 3 AHB und abweichend von § 4 Ziffer I 6 a) AHB - die gesetz-
liche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus dem Abhandenkommen von Sachen (einschließlich
Kraftfahrzeugen und Fahrrädern mit Zubehör) der Betriebsangehörigen und Besucher und alle sich daraus
ergebenden Vermögensschäden, sofern es sich um auf dem Betriebsgrundstück untergebrachte Sachen
handelt (vgl. § 1 Ziffer 3 AHB).

Bei Kraftfahrzeugen und Fahrrädern mit Zubehör ist Voraussetzung, dass die Abstellplätze entweder
ständig bewacht oder zumindest durch ausreichende Sicherung gegen Benutzung bzw. Zutritt Unbefugter
geschützt sind.

Nicht unter den Versicherungsschutz fallen Geld, Wertpapiere, Sparbücher, Scheckhefte, Scheck- und
Kreditkarten, Urkunden, Kostbarkeiten und andere Wertsachen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

4.3  MIETSACHSCHÄDEN

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziffer I 6 a) und § 4 Ziffer I 8 AHB – die gesetzliche Haftpflicht
wegen Sachschäden und alle sich daraus ergebender Vermögensschäden, die entstehen

- anlässlich von Dienst- und Geschäftsreisen an gemieteten Räumlichkeiten;
- an gemieteten Gebäuden und/oder Räumen (nicht jedoch an Grundstücken);

Ausgeschlossen bleiben

- Ansprüche wegen Schäden an Leasingobjekten.

- Ansprüche, die durch eine sonstige Versicherung des Versicherungsnehmers zu seinen Gunsten
gedeckt sind oder soweit sich der Versicherungsnehmer hiergegen selbst versichern kann. Dies gilt
nicht, wenn über eine anderweitig bestehende Versicherung keine Leistung zu erlangen ist.

- Ansprüche wegen Abnutzung, Verschleiß sowie übermäßiger Beanspruchung.

- Ansprüche wegen Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Produktions-, Kessel- und Warmwasserbe-
reitungsanlagen sowie an Elektro- und Gasgeräten.

- Ansprüche von Unternehmen, die mit dem Versicherungsnehmer oder seinen Gesellschaftern durch
Kapital mehrheitlich verbunden sind oder unter einer einheitlicher unternehmerischen Leitung sowie
von gesetzlichen Vertretern des Versicherungsnehmers und/oder deren Angehörigen (vgl. auch § 4
Ziffer II 2 AHB)

- die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen der Feuerversicherer bei übergreifenden Ver-
sicherungsfällen fallenden Rückgriffsansprüche.

Versicherungssummen und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.
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Die Selbstbeteiligung gilt grundsätzlich nicht für Versicherungsfälle bei Dienst- und Geschäftsreisen.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkung umfasst, besteht kein
Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.4  BE-  UND  ENTLADESCHÄDEN

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziffer I 6 b) und § 4 Ziffer I 8 AHB - die gesetzliche und die der
Deutsche Bahn AG gegenüber vertraglich übernommene Haftpflicht aus der Beschädigung von Land-
und Wasserfahrzeugen sowie Containern durch oder beim Be- und Entladen und aller sich daraus erge-
bender Vermögensschäden. Für Schäden an Containern besteht auch dann Versicherungsschutz, wenn
diese beim Abheben von oder Heben auf Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum
Zwecke des Be- und Entladens entstehen.

Für Schäden am fremden Ladegut besteht im Rahmen der Versicherungssumme für Tätigkeitsschäden
Versicherungsschutz, sofern

- dieses nicht für den Versicherungsnehmer bestimmt ist

- es sich nicht um Erzeugnisse des Versicherungsnehmers bzw. von ihm, in seinem Auftrag oder für
seine Rechnung von Dritten gelieferte Sachen handelt oder

- der Transport der Ladung nicht vom Versicherungsnehmer bzw. in seinem Auftrag oder für seine
Rechnung von Dritten übernommen wurde.

Ausgeschlossen bleiben Schäden an Containern, wenn diese selbst Gegenstand von Verkehrsverträgen
(Fracht-, Speditions- oder Lagerverträgen) sind.

Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht
kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.5  LEITUNGSSCHÄDEN

Eingeschlossen ist – abweichend von § 4 Ziffer I 6 b) und § 4 Ziffer I 8 AHB – die gesetzliche Haftpflicht
des Versicherungsnehmers wegen Schäden an Erdleitungen (Kabeln, unterirdischen Kanälen, Wasser-
leitungen, Gasrohren und anderen Leitungen) sowie an elektrischen Frei- und/oder Oberleitungen ein-
schließlich der sich daraus ergebenden Vermögensschäden.

Die Ausschlussbestimmungen des § 4 Ziffer I 6 Abs. 3 AHB (Erfüllungsansprüche) und des § 4 II 5 AHB
(Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht
kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.6  TÄTIGKEITSSCHÄDEN

Eingeschlossen sind - abweichend von § 4 Ziffer I 6 b) AHB und § 4 Ziffer I 8 AHB – gesetzliche Haft-
pflichtansprüche wegen Schäden, die an fremden Sachen durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmers an oder mit diesen Sachen entstanden sind, und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche wegen

- Beschädigung von Land- und Wasserfahrzeugen sowie Containern beim Be- und Entladen, wobei
sich dieser Ausschluss auch auf die Ladung von solchen Fahrzeugen bezieht. Für Container gilt
dieser Ausschluss auch dann, wenn die Schäden entstehen beim Abheben von oder Heben auf
Land- oder Wasserfahrzeuge durch Kräne oder Winden zum Zwecke des Be- oder Entladens.

-  Leitungsschäden im Sinne von Teil II, Ziffer 4.5.



- 15 -

- Tätigkeitsschäden an solchen Sachen, die sich beim Versicherungsnehmer zur Lohnbe- oder –ver-
arbeitung, Reparatur oder sonstigen Zwecken befinden, befunden haben oder die von ihm über-
nommen wurden.

Die Ausschlussbestimmungen des § 4 Ziffer I 6 Abs. 3 AHB (Erfüllungsansprüche) und des § 4 Ziffer II 5
AHB (Schäden an hergestellten oder gelieferten Sachen oder Arbeiten) bleiben bestehen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht
kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.7 SCHÄDEN AN TIEREN DURCH HUFBESCHLAG
(sofern besonders vereinbart, siehe Versicherungsschein)

Eingeschlossen sind – abweichend von § 4 Ziffer I 6 b) AHB – Haftpflichtansprüche wegen Schäden an
Tieren durch Hufbeschlag oder Hufpflege (z. B. Beschneiden des Horns) und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche aus Heilbehandlungen von Tieren. Die Ausschlussbestimmungen
des § 4 Ziffer I 6 Abs. 3 AHB und des § 4 Ziffer II 5 AHB bleiben unberührt.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

4.8 STRAHLENSCHÄDEN

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziffer I 7 AHB und § 4 Ziffer I 8 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers aus

� dem deckungsvorsorgefreien Umgang mit radioaktiven Stoffen;

� Besitz und Verwendung von Röntgeneinrichtungen und Störstrahlern, Laser- und Masergeräten.

Werden vom Versicherungsnehmer gelieferte Erzeugnisse, Arbeiten oder sonstige Leistungen im Zu-
sammenhang mit energiereichen ionisierenden Strahlen verwendet, ohne dass dies für den Versiche-
rungsnehmer ersichtlich war, wird sich der Versicherer nicht auf § 4 Ziffer I 7 AHB berufen.

Dies gilt nicht für Schäden,

� die durch den Betrieb einer Kernanlage bedingt sind oder von einer solchen Anlage ausgehen;

� die durch die Beförderung von Kernmaterialien einschließlich der damit zusammenhängenden Lage-
rung bedingt sind.

Ausgeschlossen bleiben Ansprüche

� wegen Schäden infolge der Veränderung des Erbgutes (Genom), die ab der zweiten Generation ein-
treten;

� wegen Personenschäden solcher Personen, die - gleichgültig für wen oder in wessen Auftrag - aus
beruflichem oder wissenschaftlichem Anlass im Betrieb des Versicherungsnehmers eine Tätigkeit
ausüben und hierbei die von energiereichen ionisierenden Strahlen oder Laserstrahlen ausgehenden
Gefahren in Kauf zu nehmen haben.

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung frei gegenüber jedem Versicherungsnehmer oder
Versicherten, der den Schaden durch bewusstes Abweichen von dem Strahlenschutz dienenden Geset-
zen, Verordnungen, behördlichen Verfügungen oder Anordnungen herbeigeführt hat. Ein derartig be-
wusstes Abweichen gilt als Obliegenheitsverletzung.
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Soweit der vorstehende Einschluss auch Schäden durch Umwelteinwirkungen umfasst, besteht
kein Versicherungsschutz über die Umwelthaftpflicht-Versicherung.

4.9  VERTRAGSHAFTUNG

Eingeschlossen ist - abweichend von § 4 Ziffer I 1 AHB - die vom Versicherungsnehmer als Mieter, Ent-
leiher, Pächter oder Leasingnehmer durch Vertrag übernommene gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen
Inhalts des jeweiligen Vertragspartners (Vermieter, Verleiher, Verpächter, Leasinggeber) in dieser Eigen-
schaft.

Mit der Deutschen Bahn AG geschlossene Verträge bleiben von dieser Deckungserweiterung ausge-
nommen. Zu deren Einbeziehung bedarf es einer ausdrücklichen Vereinbarung.

4.10 SCHLÜSSELSCHÄDEN

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von § 1 Ziffer 3 AHB und abweichend von § 4 Ziffer I 6 a) AHB - die
gesetzliche Haftpflicht aus dem Abhandenkommen von fremden Schlüsseln (auch Generalschlüssel
bzw. Codekarten für eine Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versicherten befun-
den haben.

Der Versicherungsschutz beschränkt sich auf gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die
notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für vorübergehende Sicherungs-
maßnahmen (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an
welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde.

Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen
Einbruchs).

Ausgeschlossen bleibt die Haftung aus dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen
Schlüsseln zu beweglichen Sachen.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.

4.11 MEDIENVERLUSTE / ENERGIEMEHRKOSTEN

Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht wegen des Verlustes von Flüssigkeiten oder Gasen, soweit
es sich um Verluste aus den vom Versicherungsnehmer erstellten, instandgehaltenen oder gewarteten
Anlagen handelt, die als Folge eines mangelhaften Werkes auftreten, siehe § 1 Ziffer 3 AHB. Ersetzt
wird ausschließlich der Wert der verloren gegangenen Gase oder Flüssigkeiten, nicht jedoch Folgeschä-
den.

Abweichend von § 1 Ziffer 3 AHB sind mitversichert gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Vermö-
gensschäden im Sinne von Teil II Ziffer 4.1 dieses Vertrages wegen erhöhten Energieverbrauchs und
erhöhter Energiekosten aufgrund der vom Versicherungsnehmer mangelhaft durchgeführter Installatio-
nen. Ausgenommen sind Ansprüche infolge der Unwirksamkeit von Energiesparmaßnahmen.

Der Versicherer verzichtet insoweit auf den Einwand des Abhandenkommens und auf den Einwand des
Erfüllungsanspruchs.

Versicherungssumme und/oder Selbstbeteiligung siehe Versicherungsschein.
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5.  MANGELBESEITIGUNGSNEBENKOSTEN  (Erläuterung)

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf Sachschäden, die als Folge eines mangelhaften Werkes
auftreten, und erfasst insoweit auch die Kosten, die erforderlich sind, um die mangelhafte Werkleistung
zum Zwecke der Schadenbeseitigung zugänglich zu machen und um den vorherigen Zustand wieder
herzustellen.

Nicht versichert sind diese Kosten, wenn sie nur zur Nachbesserung aufgewendet werden, ohne dass
ein Folgeschaden eingetreten ist sowie die Kosten des Versicherungsnehmers für die Beseitigung des
Mangels an der Werkleistung selbst.
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TEIL III  PRODUKTHAFTPFLICHT- RISIKO

1. GEGENSTAND DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für Personen, Sach- und daraus
entstandene weitere Schäden, soweit diese durch vom Versicherungsnehmer

a) hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse,

b) erbrachte Arbeiten oder sonstige Leistungen

verursacht wurden.

Dieser Versicherungsschutz beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherungsnehmer die Erzeug-
nisse in den Verkehr gebracht, die Arbeiten abgeschlossen oder die Leistungen ausgeführt hat.

2. VERSICHERTES RISIKO

Der Versicherungsschutz für das Produkthaftpflicht - Risiko bezieht sich auf den in der Betriebsbe-
schreibung genannten Produktions- und/oder Tätigkeitsumfang.

3. ABGRENZUNGEN UND ERWEITERUNGEN DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

PERSONEN- ODER SACHSCHÄDEN AUFGRUND VON SACHMÄNGELN INFOLGE FEHLENS VON
VEREINBARTEN EIGENSCHAFTEN

Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von § 1 AHB, § 4 Ziffer I 1 AHB und § 4 Ziffer I 6 Absatz 3
AHB – auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen
Personen-, Sach- und daraus entstandener weiterer Schäden, wenn der Versicherungsnehmer auf-
grund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Erzeugnisse, Ar-
beiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei Gefahrübergang
vorhanden sind.

4. DECKUNGSERWEITERUNG

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

Soweit zwischen dem Versicherungsnehmer und einem Anspruchsteller die Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen des Versicherungsnehmers rechtswirksam vereinbart sind, wird sich der Versicherer
auf einen Haftungsausschluss für weitergehende Schäden nicht berufen, wenn der Versicherungsneh-
mer das ausdrücklich wünscht und er  nach den gesetzlichen Bestimmungen zur Haftung verpflichtet
ist.
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TEIL IV  UMWELTHAFTPFLICHT- VERSICHERUNG

1. GEGENSTAND UND UMFANG DER VERSICHERUNG

Versichert ist – abweichend von § 4 Ziffer I 8 AHB - auf der Grundlage der nachfolgenden Besonderen
Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Umwelthaftpflicht-Versicherung  sowie ansonsten
im Rahmen und Umfang des Vertrages, die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen Inhalts des Versiche-
rungsnehmers wegen Personen- und Sachschäden durch Umwelteinwirkung,

1.1 die im Zusammenhang mit dem im Versicherungsschein beschriebenen Risiko steht soweit diese Um-
welteinwirkung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht, oder ausgegangen ist, die unter den An-
wendungsbereich der unter Ziffer 1.2.1 bis 1.2.6 aufgeführten Risikobausteine fallen, unabhängig davon,
ob diese vereinbart wurden oder nicht (Umwelthaftpflicht-Basisdeckung).

1.2 für die gemäß Ziffer 1.2.1 bis 1.2.6 in Versicherung gegebenen Risiken (falls vereinbart).

Der Versicherungsschutz bezieht sich dabei ausschließlich auf die im Versicherungsschein ge-
nannten, den nachfolgend aufgelisteten Risikobausteinen zugeordneten Anlagen:

1.2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu ver-
arbeiten, zu lagern, abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen).

Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz aufge-
führt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Ge-
nehmigungs- oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- oder UmweltHG-Anlagen
handelt (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen).

Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.

1.2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewäs-
ser oder Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder biologische Be-
schaffenheit des Wassers verändert wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und
Einwirkungsrisiko).
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Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gemäß § 4 Ziffer I 5 AHB findet insoweit keine Anwen-
dung

1.2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 zum Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-
Anlagen/Pflichtversicherung)

1.2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von Anlagen ge-
mäß Ziffer 1.2.1 – 1.2.5 oder Teilen, die ersichtlich für solche Anlagen bestimmt sind, wenn der Versi-
cherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlage ist. Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer ge-
mäß § 4 Ziffer I 5 AHB findet insoweit keine Anwendung (Umwelthaftpflicht-Regressdeckung).

Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles werden unter den in Ziffer 4 genannten Vorausset-
zungen durch den Versicherer ersetzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen den
Versicherungsnehmer bestehen können.

Eingeschlossen sind - insoweit abweichend von § 1 AHB, § 4 Ziffer I 1 AHB und § 4 Ziffer I 6 Absatz 3
AHB – auf Sachmängeln beruhende Schadenersatzansprüche Dritter im gesetzlichen Umfang wegen
Personen-, Sach- und gemäß Ziffer 1.5 mitversicherte Vermögensschäden, wenn der Versicherungs-
nehmer aufgrund einer Vereinbarung mit seinem Abnehmer über bestimmte Eigenschaften seiner Er-
zeugnisse, Arbeiten und Leistungen dafür verschuldensunabhängig einzustehen hat, dass diese bei
Gefahrübergang vorhanden sind.

1.3 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe bei ihrer Verwendung im räumlichen und
gegenständlichen Zusammenhang mit einer gemäß der im Versicherungsschein ausgewiesenen versi-
cherten Anlage nach Ziffer 1.1 oder Ziffer 1.2.1 bis 1.2.5 in Boden, Luft oder Wasser (einschließlich Ge-
wässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder eingeleitet zu sein.

Der Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1.1 und 1.2.1 bis 1.2.6 bezieht sich auch auf die Haftpflicht we-
gen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe in Abwässer und mit diesen in Gewässer
gelangen.

1.4 Eingeschlossen sind im Umfang der gemäß Ziffer 1.1 und 1.2 in Versicherung gegebenen Risiken – teil-
weise abweichend von § 4 Ziffer I 5 AHB - gesetzliche Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden, wel-
che entstehen durch allmähliche Einwirkung der Temperatur, von Gasen, Dämpfen, Feuchtigkeit sowie
von Niederschlägen (Rauch, Ruß, Staub und dergleichen).

1.5 Mitversichert sind gemäß § 1 Ziffer 3 AHB Vermögensschäden aus der Verletzung von Aneignungs-
rechten, des Rechts am eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb oder wasserrechtlichen Benut-
zungsrechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behandelt.

2. VORSORGEVERSICHERUNG / ERHÖHUNGEN UND ERWEITERUNGEN

2.1 Die Bestimmungen des § 1 Ziffer 2 c) und § 2 AHB - Vorsorge-Versicherung – finden für die Risikobau-
steine Ziffer 1.2.1 - 1.2.6 keine Anwendung. Der Versicherungsschutz für neue Risiken bedarf insoweit
besonderer Vereinbarung.

2.2 § 1 Ziffer 2 b) AHB - Erhöhungen und Erweiterungen - findet für die Risikobausteine gemäß Ziffer 1.2.1 -
1.2.6 ebenfalls keine Anwendung. Hiervon unberührt bleiben mengenmäßige Veränderungen von Stof-
fen innerhalb der unter Ziffer 1.1 und 1.2 versicherten Risiken.
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3. DEFINITION DES VERSICHERUNGSFALLES

Versicherungsfall ist - abweichend von § 1 Ziffer 1 und § 5 Ziffer 1 AHB - die nachprüfbare erste Fest-
stellung des Personenschadens (Tod, Verletzung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sach-
schadens (Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gemäß Ziffer 1.5 mitversicherten
Vermögensschadens durch den Geschädigten, einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer.
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. Hierbei kommt
es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder die Mög-
lichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar war.

4. AUFWENDUNGEN VOR EINTRITT DES VERSICHERUNGSFALLES

4.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall eingetreten ist,

- nach einer Störung des Betriebes

  oder

- aufgrund behördlicher Anordnung

Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur Abwendung oder Minderung eines sonst
unvermeidbar eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.5 mitversicherten Vermögensscha-
dens. Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche Anordnung müssen in die Wirk-
samkeit der Versicherung fallen, wobei der frühere Zeitpunkt maßgeblich ist.

4.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen i.S. der Ziffer 4.1 werden unter den dort genannten
Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versiche-
rungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde ausgeführt werden.

4.3 Im Rahmen der für Aufwendungen gemäß Ziffer 4 in Verbindung mit Ziffer 6.1 Abs. 2 vereinbarten Versi-
cherungssumme werden dem Versicherungsnehmer die Aufwendungen voll ersetzt, falls er

4.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung des Betriebes oder eine behördliche Anord-
nung unverzüglich angezeigt hat und

alles getan hat, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Umfang zu begrenzen, der notwendig
und objektiv geeignet ist, den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu mindern und

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen behördliche Anordnungen eingelegt hat

oder

4.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abgestimmt hat.

Ist eine Abstimmung nach Lage des Einzelfalles zeitlich nicht möglich, ersetzt der Versicherer die Auf-
wendungen, die der Versicherungsnehmer den Umständen nach für geboten halten durfte.
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4.4 Liegen die Voraussetzungen gemäß Ziffer 4.3 nicht vor, werden die Aufwendungen nur in dem Umfang
ersetzt, in dem die Maßnahmen notwendig und objektiv geeignet waren, den Schadeneintritt zu verhin-
dern oder den Schadenumfang zu mindern.

4.5 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen - auch soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne
der Ziffer 4.1 decken -

zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung von Betriebseinrichtun-
gen, Grundstücken oder Sachen (auch gemieteten gepachteten, geleasten und dergleichen) des Versi-
cherungsnehmers; das gilt auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des Versicherungsneh-
mers standen.

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar
eintretenden Personen-, Sach- oder gemäß Ziffer 1.5 mitversicherten Vermögensschadens, falls Be-
triebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers, die von einer Umwelteinwir-
kung nicht betroffen sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen sind abzuzie-
hen.

5. NICHT VERSICHERTE TATBESTÄNDE

Nicht versichert sind - wobei Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles im Sinne der Ziffer 4.
wie Ansprüche behandelt werden -

5.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, verdunsten
oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche
Vorgänge auf einer Störung des Betriebes beruhen.

5.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige oder in Kauf ge-
nommene Umwelteinwirkungen entstehen.

Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis erbringt, dass er nach dem Stand der
Technik zum Zeitpunkt der schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenheiten des
Einzelfalles die Möglichkeit derartiger Schäden nicht erkennen musste (siehe jedoch Ziffer 5.16).

5.3  Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener Schäden.

5.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer Versicherungsverträge Versicherungsschutz
besteht oder hätte beantragt werden können.

5.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer nach Beginn des
Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits
von einer Umwelteinwirkung betroffen waren.

5.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder Einrichtungen zur Zwi-
schen- oder Endablagerung von Abfällen, soweit es sich nicht um eine kurzfristige Zwischenlagerung ei-
gener Abfälle auf dem Betriebsgelände handelt.

5.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer erzeugte oder gelieferte Abfälle nach
Auslieferung entstehen.

5.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer hergestellte oder gelieferte Erzeugnis-
se, durch Arbeiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach Abschluss der Ar-
beiten entstehen (Produkthaftpflicht).

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1.2.6 genommen wird.
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5.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen.

5.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die den Schaden
dadurch verursachen, dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach dem
Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige
Kontrollen, Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Reparaturen bewusst nicht aus-
führen.

5.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden.

5.12 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen feindseligen Handlungen,
Aufruhr, inneren Unruhen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maß-
nahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich ele-
mentare Naturkräfte ausgewirkt haben.

5.13 Ansprüche wegen Normalbetriebsschäden (siehe Ziffer 5.2) durch

- aromatische Kohlenwasserstoffe z. B.:

BTEX, Phenole oder Biphenyle;

- Schwermetalle;

5.14 darüber hinaus generell Ansprüche wegen Schäden

- durch halogenierte Kohlenwasserstoffe (HKW);

- im Zusammenhang mit elektromagnetischen Feldern.

5.15 Ansprüche aus Anlass von Abbruch- und Einreißarbeiten sowie von Sprengungen, sofern nicht eine be-
sondere Vereinbarung über den Einschluss getroffen worden ist.

Auch wenn eine solche Vereinbarung getroffen worden ist, sind in jedem Falle ausgeschlossen Sach-
schäden, die entstehen,

- bei Abbruch- und Einreißarbeiten in einem Umkreis, dessen Radius der Höhe des einzureißenden
Bauwerks entspricht;

- bei Sprengungen an Immobilien in einem Umkreis von weniger als 150 m.

5.16 Ansprüche wegen Schäden, die durch Brand und Explosion solcher Stoffe entstehen, bei deren Be-
handlung der in Anspruchgenommene bewusst gegen behördliche Vorschriften verstoßen hat.

Für den Versicherungsnehmer selbst jedoch besteht Versicherungsschutz, wenn der zum Schaden füh-
rende Verstoß von seinen Beauftragten ohne Wissen oder gegen den Willen des Versicherungsnehmers
begangen wurde.
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6. VERSICHERUNGSSUMMEN / JAHRESHÖCHSTERSATZLEISTUNG / SELBSTBETEILIGUNG / SE-
RIENSCHÄDEN

6.1 VERSICHERUNGSSUMMEN

Für den Umfang der Leistungen des Versicherers bilden die im Versicherungsschein angegebenen Ver-
sicherungssummen die Höchstgrenze bei jedem Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der
Versicherungsschutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt.

Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 werden im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme bis zu dem im
Versicherungsschein genannten Gesamtbetrag je Störung des Betriebes oder behördlicher Anordnung,
ersetzt. Auf die im Versicherungsschein genannte Maximierung wird hingewiesen.

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen, für die Aufwendungen i.S. der Ziffer 4 ersetzt werden, zu
einem Schaden, so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die Versicherungssumme
des Versicherungsjahres angerechnet, in dem der Versicherungsfall eintritt, es sei denn, dass der Ersatz
dieser Aufwendungen im Rahmen der vereinbarten Versicherungssumme eines früheren Versiche-
rungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich gemindert hat.

6.2 SELBSTBETEILIGUNG

Die Selbstbeteiligung ergibt sich aus dem Versicherungsschein.

Sie gilt auch für Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles.

6.3 SERIENSCHÄDEN

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende Versicherungsfälle

- durch dieselbe Umwelteinwirkung

- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittelbar auf den gleichen Ursachen beru-
henden Umwelteinwirkungen, wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher
und zeitlicher, Zusammenhang besteht,

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten
dieser Versicherungsfälle als eingetreten gilt.

§ 3 Ziffer III 2 Abs. 1 Satz 3 AHB wird gestrichen.
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7. NACHHAFTUNG

7.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten
Risikos oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so besteht der Versi-
cherungsschutz für solche Personen-, Sach- und gemäß Ziffer 1.5 mitversicherte Vermögensschäden
weiter, die während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der Beendi-
gung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe:

- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom Zeitpunkt der Beendigung des Versiche-
rungsverhältnisses an gerechnet.

- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungszeit im Rahmen des bei Beendigung
des Versicherungsverhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des unver-
brauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsver-
hältnis endet.

7.2 Ziffer 7.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Wirksamkeit der Versicherung ein versicher-
tes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des teilweisen Wegfalls des versi-
cherten Risikos abzustellen ist.

8. AUSLANDSDECKUNG

8.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziffer 1 dieser Bedingungen - abweichend von den Bestimmungen
in Teil I Ziffer 5.2 sowie § 4 Ziffer I 3 AHB - lediglich solche im Ausland eintretende Versicherungsfälle,

- die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder eine Tätigkeit im Inland im Sinne der Ziffer
1.1 und 1.2.1 bis 1.2.6 zurückzuführen sind.

Dies gilt für Tätigkeiten im Sinne der Ziffer 1.2.6 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht ersichtlich für
das Ausland bestimmt waren;

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an Ausstellungen, Kongressen, Messen und
Märkten, wenn Versicherungsschutz gemäß Ziffer 1.1 vereinbart wurde. Bau-, Montage-, Wartungs-
und Reparaturarbeiten (auch Inspektionen und Kundendienst) oder sonstige Leistungen gelten nicht
als Geschäftsreisen.

8.2 Ferner erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf solche im europäischen Ausland eintretende
Versicherungsfälle,

- die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziffer 1.2.6
zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt waren,

- die auf Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von
Ziffer 1.2.6 zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

- die auf sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung zurückzuführen sind, wenn
diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen.

Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und Sachschäden – Vermögensschäden
gemäß  Ziffer 1.5 sind  nicht versichert -, die Folgen eines vom ordnungsgemäßen, störungsfreien Be-
triebsgeschehen abweichenden, plötzlich und unfallartig, nicht allmählich eintretenden Vorkommnisses
sind. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles gem. Ziffer 4 werden nicht ersetzt.

8.3 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die
der Europäischen Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versicherers mit dem
Zeitpunkt als erfüllt, in dem der EUR-Betrag bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen
Geldinstitut angewiesen ist.
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 8.4 Ausgeschlossen sind Ansprüche aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten von Personen, die vom Versi-
cherungsnehmer im Ausland eingestellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden sind.
 
 Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer und die in Teil I
unter Ziffer 3 1. genannten Personen aus Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, die den Bestimmungen
des Sozialgesetzbuches (SGB VII) unterliegen (siehe § 4 Ziffer I 3 AHB).
 
 Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden – abweichend von § 3 III 4 AHB – als Leistungen auf
die Versicherungssumme angerechnet.
 
Kosten sind:
 

 Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder Minde-
rung des Schadens bei oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermittlungskosten, auch
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Wei-
sung des Versicherers entstanden sind.
 

 Kosten gelten als Schadensersatzleistungen.
 

Klarstellung zu Ziffer 8:

Für die Definition des Anlagen-Begriffes ist deutsches Recht maßgebend.


